
Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Mallentin 

 

Umbenennung öffentlicher Verkehrsflächen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4  

für den Bereich Ortsmitte Schmachthagen 
 
Gemäß § 51 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern (StrWG – M-V) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V S. 323, 324) wird 
mit Beschluss der Gemeindevertretung Mallentin vom 29.08.2011 der in der Flurkarte 
dargestellte Teilbereich der Dorfstraße in Schmachthagen (= Flurstück 128/43 der 
Flur 1, Gemarkung Schmachthagen, beginnend am Flurstück 128/12 bis zum 
"Moorer Weg") von bisher "Dorfstraße" in  
 

     "Am Hofe"  
 

umbenannt. 
 

 
 
Die Begründung kann im Bauamt der Stadt Grevesmühlen (Rathausplatz 1, 23936 
Grevesmühlen) in dem Zimmer 2.1.10 eingesehen werden. 
 



Die bisherige Widmung als Ortsstraße ohne Widmungsbeschränkung gemäß §§ 3, 7 
StrWG M-V bleibt bestehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1 
in 23936 Grevesmühlen Widerspruch erhoben werden. 
 
Mallentin, den 27.09.2011 
 
 
S. Wigger         - Siegel -  
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Mallentin 


